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 Veröffentlicht am 17.06.1992

Norm

AZG §1 Abs1

Rechtssatz

Der ö2entlich - rechtlichen Kontroverse um den Begri2 der Gebietskörperschaft kommt für die den privatrechtlichen

Bereich betre2ende Frage des Regelungsbereiches arbeitszeitrechtlicher Vorschriften keine entscheidende Bedeutung

zu. Es ist jedenfalls für diesen Bereich der Lehre zu folgen, die die Gemeindeverbände dem Begri2 der

Gebietskörperschaften unterstellt.
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